
Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

40. Verordnung vom 24.11.1821 publ. 06.12.1821



144

-sorge für die Zubereitung tüchtiger Lehrer alles
geschehen ist , und noch geschieht.

Zn Gemäßheit der Landschul - Ordnung
wird daher als eine aus der Cache selbst flie¬
ßende Folge angcordnet:

Daß Kinder , welche die Schule und Kin-
dcrlehre ohne genügende Entschuldigungs¬
gründe versäumen , nicht eher zur
Confirmation zugelassen  wer¬
den , alsbisalleunerl au breVer-
säumnisse nach Wochen , Mona¬
ten , Zähren nachgeholetworden.

Zur Nachachtung und Verwarnung ist dies
vor dem Anfänge der Winter - und Sommer¬
schule in Erinnerung zu bringen.

40 ) Rcgierungs - Bekanntmachung
v. 24 . N0V . 1821 . xndl . Dec.  6 . 6. 3.

Bestimmt die Da die Regierung vernommen hat , daß

Gebühren für bweifel darüber entstanden seyn , ob in Kir-

ningen Gen - und Schul - Angelegenheiten für die da¬
chen- und Schul- bey vorkommenden Dicnstverrichtungen der

Lttgelkgenhei- 2 lemtcr auch noch andere Gebühren als dieje¬

nigen , welche S . 41 . Nr . 6 . 7 . der Amts-
Sporteln - Taxe ausdrücklich erwähnt sind,
berechnet werden dürfen ; so findet sie sich hie¬
durch veranlaßt , bekannt zu machen , daß,
so wie überhaupt die Amts - Sporteln - Tare
im Wesentlichen nach derjenigen , die vor der



Französischen Occupation bestanden hatte , ent¬

worfen , und darin nur einzelne , vorzüglich

zur Einführung einer Gleichförmigkeit bey al¬

len Acmtern dienende Veränderungen und Zu¬

sätze gemacht sind , so auch bey den S . Zfl —

42 . derselben Zusammengestellten Bemerkun¬

gen , wegen einiger Amtsverrichtungen

Commünal - Angelegenheiten , keinesweges die

Absicht gewesen sey , neue Befreyungen ein-

zuführen , oder die Entrichtung von Amtsge-

bühren auf die wenigen daselbst , insbesondere

S . 41 . Nr . 6 . 7 . angeführten Fälle zu be¬

schränken , sondern vielmehr nur , die Aus¬

nahmen von der allgemeinen Sportelnta,re zu

bestimmen , die in diesen Fällen , nach dem

vormaligen nicht überall gleichförmigen Her¬

kommen , hinfüro bey allen  Acmtern Statt

finden sollen . Es sind daher in Kirchen - und

Schul -Angclegcnheiten , nach der Bestimmung
sub » Nr . 6 . für die darin ausdrücklich benann¬

ten Amtsverrichtungen keine Protokoll - oder

sonstige Gebühren ( z. B . pro sctu , Diäten u.

s . w . ) und nach der Bestimmung sud No . 7 . in

den Fällen , die darin erwähnt sind , keine Diä¬

ten , sondern nur täglich 1 pro scm , von den

Acmtern zu berechnen ; dagegen aber beglei¬

chen denselben , oder jetzt der Herrschaftlichen

Casie, aus welcher die Beamten besoldet wer¬
den , für die in Kirchen - und Schul - Angele-
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